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Plan nach § 41 FlurbG  

 

 

201 22.10.2025 

E-Mail bruno.garrelts@arl-we.niedersachsen.de  

Flurbereinigung Burlage, Landkreis Leer, Verfahrensnummer 4 01 2823 
Ladung zum Anhörungstermin nach § 41 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) für den Plan 
nach § 41 FlurbG 

Anlage: Gebietskarte, Verteiler und Rückantwort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, hat als Flurbereinigungsbe-
hörde im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Burlage den Plan über 
die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen gemäß § 41 Abs. 1 FlurbG aufgestellt. 

Die Planunterlagen (Bericht, Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF), Karte) sind im Internet unter 
www.flurb-we.niedersachsen.de eingestellt. Klicken Sie in der rechten Spalte der Internetseite in der Rubrik 
„Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in Flurbereinigungsverfahren“ auf „Flurbereinigungsverfahren“. 
Unter der Überschrift „Vereinfachte Flurbereinigung Burlage, Landkreis Leer“ sind die Planunterlagen aufge-
führt. 

Der Anhörungstermin gemäß § 41 Abs. 2 FlurbG für den Plan nach § 41 FlurbG findet für die Träger öffentlicher 

Belange einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung statt am 

Donnerstag, den 04. Dezember 2025 um 10:00 Uhr 
im Rathaus der Gemeinde Rhauderfehn, Rathaussaal 1. OG, 

1. Südwieke 2a, 26817 Rhauderfehn. 

Einwendungen und Bedenken gegen den Plan nach § 41 FlurbG müssen zur Vermeidung des Ausschlusses 
in dem Anhörungstermin vorgebracht werden (§ 41 Abs. 2 Satz 2 FlurbG). Hierauf wird ausdrücklich hingewie-
sen. 

Zwecks Vorbereitung des Anhörungstermins bitte ich darum, die von Ihnen ggf. beabsichtigte Stellungnahme 

möglichst vorab bis zum 24. November 2025 schriftlich zu übersenden (s. Vordruck Rückantwort). 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 

 
 

 (Garrelts) 
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